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Vorhaben: Wesentliche Änderung des bestehenden Wind-
parks Schlüchtern-Wallroth durch die Errichtung und den
Betrieb einer weiteren Windenergieanlage;

h i e r :  Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG

Die Luftstrom Windpark Wallroth GmbH in 63165 Mühlheim am
Main hat einen Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung zur wesentlichen Änderung des bestehenden
Windparks Schlüchtern-Wallroth durch die Errichtung und den
Betrieb einer weiteren Windenergieanlage (WEA) gestellt. Die ge-
plante WEA mit einer Nennleistung von 2 000 kW besteht aus ei-
nem Stahlrohrturm mit 105 m Nabenhöhe und einem Rotordurch-
messer von 90 m.
Die geplante Anlage befindet sich in 36381 Schlüchtern, Gemar-
kung Wallroth, Flur 16, Flurstück 3/2.
Für dieses Vorhaben war nach § 3c Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom
25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. September 2005 (BGBl. I S. 2797) zu prüfen, ob aufgrund be-
sonderer örtlicher Gegebenheiten nach den in Anlage 2 Nr. 2
UVPG aufgeführten Schutzkriterien erheblich nachteilige Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind.
Maßgebend für eine UVP-Pflicht ist hier die Unvereinbarkeit des
Vorhabens mit konkreten Festsetzungen der für den Standort ein-
schlägigen Schutzgebietsausweisungen.
Die standortbezogene, auf die ökologische Empfindlichkeit des
Standortes bezogene Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass keine
Verpflichtung besteht eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen.
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Frankfurt am Main, 15. Februar 2006

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt
IV/F 43.1 — VW — 1186/12 Gen 16/05

StAnz. 9/2006 S. 534

Anerkennung der „KfH-Stiftung Präventivmedizin“ mit Sitz
in Neu-Isenburg als rechtsfähige Stiftung

Nach § 80 BGB in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes zur Moder-
nisierung des Stiftungsrechts vom 15. Juli 2002 (BGBl. I S. 2634 ff.)
und § 3 des Hessischen Stiftungsgesetzes vom 4. April 1966 (GVBl.
I S. 77) in der derzeitig gültigen Fassung habe ich die mit Stif-
tungsgeschäft und Stiftungssatzung vom 28. Dezember 2005 er-
richtete „KfH-Stiftung Präventivmedizin“ mit Sitz in Neu-Isen-
burg mit Stiftungsurkunde vom 15. Februar 2006 als rechtsfähig
anerkannt.

Darmstadt, 15. Februar 2006

Regierungspräsidium Darmstadt
I 12.2 — 25 d 04/11 — (8) — 41

StAnz. 9/2006 S. 534

GIESSEN

Vorhaben der Stadt Homberg (Ohm);

h i e r :  Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG

Die Stadt Homberg (Ohm), vertreten durch den Magistrat, Markt-
straße 26, 35315 Homberg (Ohm), hat die wasserrechtliche Zulas-
sung beantragt, aus dem Tiefbrunnen I in der Gemarkung Scha-
denbach, Flur 8, Flurstück Nr. 1 und aus dem Tiefbrunnen II in der
Gemarkung Schadenbach, Flur 1, Flurstück Nr. 67/2, zusammen
bis zu 70 000 m3 Grundwasser pro Jahr zum Zweck der öffent-
lichen Trinkwasserversorgung der Gemeinde zu entnehmen. Das
bisherige Wasserrecht für den Tiefbrunnen I zur Entnahme von
maximal 60 000 m3/a Grundwasser ist durch Fristablauf erloschen. 
Nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), in Ver-
bindung mit § 78 des Hessischen Wassergesetzes in der Fassung
vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305), war zu prüfen, ob durch das Vor-
haben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten
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sind, die die Durchführung eines Umweltverträglichkeitsprü-
fungsverfahrens notwendig machen.
Da aus hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen Gründen
zunächst ohnehin nur eine auf fünf Jahre befristete Erlaubnis zur
Grundwasserentnahme von maximal 70 000 m3/a Grundwasser er-
teilt werden soll, um in dieser Zeit eine Datengrundlage zur Ertei-
lung eines langfristigen Rechtes zu schaffen, wird kein gesonder-
tes Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren durchgeführt.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Gießen, 8. Februar 2006

Regierungspräsidium Gießen
Abteilung Umwelt
IV/GI — 41.1 — th — 79e 04.35 Schadenbach

StAnz. 9/2006 S. 534

Anerkennung der „Mikulski-Stiftung“ mit Sitz in Elbtal-
Hangenmeilingen

Nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit § 3
Abs. 1 des Hessischen Stiftungsgesetzes vom 4. April 1966 (GVBl. I
S. 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2002
(GVBl. I S. 700), habe ich die mit Stiftungsgeschäft vom 11. Januar
2006 errichtete „Mikulski-Stiftung“ mit Sitz in Elbtal-Hangen-
meilingen mit Stiftungsurkunde vom 7. Februar 2006 anerkannt.

Gießen, 7. Februar 2006

Regierungspräsidium Gießen
II 21 — 25 d 04/11 — (3) — 33

StAnz. 9/2006 S. 534

Anerkennung der Stiftung „Phantastische Bibliothek Wetz-
lar“ mit Sitz in Wetzlar

Nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit § 3
Abs. 1 des Hessischen Stiftungsgesetzes vom 4. April 1966 (GVBl. I
S. 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2002
(GVBl. I S. 700), habe ich die mit Stiftungsgeschäft vom 14. Fe-
bruar 2006 errichtete Stiftung „Phantastische Bibliothek Wetzlar“
mit Sitz in Wetzlar mit Stiftungsurkunde vom 15. Februar 2006
anerkannt.

Gießen, 15. Februar 2006

Regierungspräsidium Gießen
II 21 — 25 d 04/11 — (2) — 40

StAnz. 9/2006 S. 534

KASSEL

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“

Vom 27. Januar 2006
Aufgrund von § 16 Abs. 2 und von § 17 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674, 682),
wird, nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in
der Fassung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994) anerkann-
ten Verbänden und den zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd-
und Fischerei- sowie Wasser- und Bodenverbänden Gelegenheit
zur Äußerung gegeben wurde, verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“
vom 5. April 1968, zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Au-
gust 2001 (StAnz. S. 3398), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die in den Karten im Maßstab 1 : 10 000
mit doppelter Schraffur kenntlich gemachten Flächen aufgeho-
ben (Anlage 1). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.
Sie werden zusammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“ vom Re-
gierungspräsidium Kassel — obere Naturschutzbehörde — Stein-
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weg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Abschriften dieser
Karten befinden sich bei dem Kreisausschuss — untere Natur-
schutzbehörde — des Landkreises Fulda, Wörthstraße 15, 36037
Fulda. Die Karten können bei der genannten oberen und unteren
Naturschutzbehörde von jedermann während der Dienststunden
eingesehen werden. Die örtliche Lage der aus dem Landschafts-
schutz entlassenen Bereiche ergibt sich aus den als Anlage 2 zu
dieser Verordnung veröffentlichten Übersichtskarten im Maßstab
1 : 50 000.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 27. Januar 2006

Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 9/2006 S. 534

Gemeinde Kalbach, Oberkalbach

Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 10 000
Blatt 5524 SW des Landesvermessungsamtes Hessen; 
Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 98-1-007 

A n l a g e  1
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000

Bestandteil der Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“
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A n l a g e  1
Abgrenzungskarte im Maßstab 1 : 10 000

Bestandteil der Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“

Gemeinde Kalbach, Uttrichshausen

Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 10 000
Blatt 5524 SW des Landesvermessungsamtes Hessen; 
Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 98-1-007 

A n l a g e  2
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 50 000

Bestandteil der Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“

Auszug aus der Topographischen Karte im Maßstab 1 : 50 000 
Blatt 4520, 4720, 4722 des Landesvermessungsamtes Hessen;
Vervielfältigungsgenehmigung Nr.: 98-1-007 

Gemeinde Kalbach, Oberkalbach Gemeinde Kalbach, Uttrichshausen
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Vorhaben des Wasserverbandes Schwarzbachgebiet-Ried
zur Verbesserung der Gewässerstruktur;
h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG

Der Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried, Neuwiesenweg 7,
64521 Groß-Gerau, beabsichtigt die Renaturierung des Gundbaches
zwischen Grundwiesenteich und Wirtschaftswegebrücke am Jagd-
schloss Mönchbruch in den Gemarkungen Walldorf, Flur 9, und
Mörfelden, Fluren 25 und 29.
Für dieses Vorhaben war nach § 3c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geändert
durch das Gesetz über die Öffentlichkeitsbeteiligung in Umwelt-
angelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG vom 9. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2819 ff.), in Verbindung mit § 78 des Hes-
sischen Wassergesetzes vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305 ff.) zu prü-
fen, ob eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) besteht.
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles ergab, dass keine Ver-
pflichtung besteht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen.
Diese Feststellung ist nach § 3a UVPG nicht selbstständig an-
fechtbar.

Darmstadt, 28. August 2007

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt
IV/Da 41.2 — 79 i 12 — WSR — WV Schwarzbachgebiet-Ried 

StAnz. 37/2007 S. 1806

Verlust von Fleischuntersuchungsstempeln
Der Fleischuntersuchungsstempel

Runde Form
„FB 3 — Friedberg 15“

ist in Verlust geraten und wird für ungültig erklärt.
Jede weitere Benutzung dieses Stempels wird strafrechtlich verfolgt.

Darmstadt, 29. August 2007

Regierungspräsidium Darmstadt
V 54 — 19 a 12/09 

StAnz. 37/2007 S. 1806

GIESSEN
Zulassung einer Grundwasserentnahme aus dem Tief-
brunnen II in der Gemarkung Mengerskirchen der Gemeinde
Mengerskirchen, Landkreis Limburg-Weilburg;
h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG

Die Gemeinde Mengerskirchen beabsichtigt, Grundwasser bis zu
einer maximalen Menge von 87 000 m3/a aus der oben genannten
Trinkwassergewinnungsanlage zur Versorgung mit Trink- und
Brauchwasser zu entnehmen. Die derzeitige Bewilligung ist noch
bis zum 31. Dezember 2007 befristet, so dass zum 1. Januar 2008
eine neue wasserrechtliche Zulassung erforderlich ist.
Für dieses Vorhaben war nach § 3c Abs. 1 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 25. Juni
2005 (BGBl. I S. 1746, 1756), zuletzt geändert am 21. Dezember 2006
(BGBl. I S. 3316) in Verbindung mit § 78 des Hessischen Wasser-
gesetzes vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305) im Rahmen einer stand-
ortbezogenen Einzelfallprüfung zu prüfen, ob die möglichen Um-
weltauswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig machen.
Die Prüfung des Einzelfalls ergab, dass das Vorhaben keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, so dass
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848 keine Verpflichtung besteht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Gießen, 28. August 2007

Regierungspräsidium Gießen
Dezernat 41.1
IV — 41.1 — 79 e 04.01 — (22037) — M — /Fu

StAnz. 37/2007 S. 1806

Anerkennung der Stiftung „Compassion Stiftung“ mit Sitz
in Marburg
Nach § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit § 3
Abs. 1 des Hessischen Stiftungsgesetzes vom 4. April 1966 (GVBl. I
S. 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2002
(GVBl. I S. 700), habe ich die mit Stiftungsgeschäft vom 8. August
2007 errichtete „Compassion Stiftung“ mit Sitz in Marburg durch
Stiftungsurkunde vom 27. August 2007 anerkannt.

Gießen, 27. August 2007

Regierungspräsidium Gießen
II 21 — 25 d 04/11 — (4) — 87

StAnz. 37/2007 S. 1806

KASSEL
Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über das
Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“ 

Vom 23. August 2007

Aufgrund von § 28 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes 
(HENatG) vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619) wird nach Be-
teiligung der Verbände im Sinne des § 48 Abs. 1 des Hessischen Na-
turschutzgesetzes verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“
vom 5. April 1968, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Ja-
nuar 2006 (StAnz. S. 534), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die in den Abgrenzungskarten im Maß-
stab 1 : 10 000 mit karierter Schraffur kenntlich gemachten Flä-
chen aufgehoben (Anlage 1). Die Karten sind Bestandteil dieser Ver-
ordnung. 
Sie werden zusammen mit den Übersichtskarten im Maßstab
1 : 25 000 (Anlage 2), die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung
sind, vom Regierungspräsidium Kassel — Obere Naturschutzbe-
hörde — Steinweg 6, 34117 Kassel, archivmäßig verwahrt. Ab-
schriften dieser Karten befinden sich bei dem Kreisausschuss des
Landkreises Fulda — Untere Naturschutzbehörde —, Wörthstraße
15, 36037 Fulda. 
Die Karten können bei der genannten oberen und unteren Natur-
schutzbehörde von jedermann während der Dienststunden einge-
sehen werden. 

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Kassel, 23. August 2007 Regierungspräsidium Kassel
Obere Naturschutzbehörde
gez. K l e i n
Regierungspräsident

StAnz. 37/2007 S. 1806

A n l a g e  1
3 Abgrenzungskarten im Maßstab 1 : 10 000
Bestandteil der Fünften Verordnung zur Änderung der Verordnungüber das Landschaftsschutzgebiet „Frauenstein“
Kartengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarten, mit Genehmigungder Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinfor-mation (HVBG)
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